Schriftliche Prüfung vom 11. Juni 2008, 9-11 Uhr

Arbeitsrecht (Prof. Dr. Gabriela Riemer-Kafka)

Sachverhalt

Jens Belser (lic. iur., Rechtsanwalt) ist seit 1. Februar 2005 Personalchef, Verwaltungsrat und zu 45% Mitaktionär der Warenhauskette „Famosa AG“ mit verschiedenen Filialen in der Schweiz. 

Er ist für das gesamte Personalwesen (280 Mitarbeitende) schweizweit allein verantwortlich. Sein Büro verlässt er nie vor 21 Uhr. Um die Geschäftsergebnisse positiv zu beeinflussen, stellt er unter anderem systematisch auch Jugendliche (15-18 jährig) für 1-2 schulfreie Nachmittage in der Woche ein. Den Filialleitern gibt er die Anweisung das Personal nach Hause zu schicken, wenn wenig Kundenaufkommen ist, und die ausfallenden Stunden dem Lohnbüro zwecks Berücksichtigung bei der Lohnabrechnung mitzuteilen. Der gesamte Führungsstil hat bereits diverse Rechtsberatungsstellen und Gerichte beschäftigt. Da auch mit hohen Kosten (Fr. 100'000.-) verbundene Prozesse geführt werden mussten, hat sich der Verwaltungsrat mit Belsers Führungsstil befassen müssen. Besonders zu reden gab der von ihm aufgestellte und angewendete Arbeitsvertrag, der unter anderem folgende Punkte aufweist:

a) Teilzeitangestellten ist jede Form von Nebenbeschäftigung untersagt.

b) Das Personal hat sich während den Pausen auf dem Areal aufzuhalten. Auf diesem gilt absolutes Rauchverbot. Die Pausen werden nicht entlöhnt.

c) In den Monaten Oktober, November und Dezember ist es dem Verkaufspersonal im Hinblick auf den Weihnachtsverkauf untersagt zu kündigen.

d) Nach Auflösung des Arbeitsvertrags darf das Personal der Verwaltung während zwei Jahren in keinem andern Warenhaus der Schweiz tätig sein.

Unter dem Druck der Arbeitslast und der aufkommenden Kritik bricht Jens Belser am Tag vor der Generalversammlung der Famosa AG zusammen. An dieser wird am 11. Juni 2008 beschlossen, Jens Belser des Postens als Personalchef zu entheben.

Fragen:  

1. Wie beurteilen Sie die 4 Vertragsklauseln. Sind die Bedingungen rechtens?

2.
a)
Welcher Natur ist das/die Rechtsverhältnis/se zwischen Jens Belser und der Famosa AG? 


b)
Wie muss es/müssen sie korrekt aufgelöst werden?
3.
Jens Belser erhebt Klage für geleistete Überzeit im Zusammenhang mit den von ihm geführten Prozessen im Umfang von Fr. 38'000.- . Die Famosa AG ihrerseits macht widerklageweise Fr. 100'000.- für verlorene Prozesse geltend. Welches Gericht ist zuständig und welche Prozesschancen räumen Sie den Parteien ein? 
4.
Die Mutter einer 15-jährigen Aushilfe verbietet ihrer Tochter die Arbeit bei Famosa AG nach vier Monaten Tätigkeit, weil die Noten in der Schule schlecht geworden sind. Kann das Mädchen der Arbeit, ohne Nachteile zu gewärtigen, sofort fern bleiben?
5.
Darf die Filialleitung das Personal nach Hause schicken, wenn wenig Kundenaufkommen ist?
6.
Jens Belser fährt ein Firmenauto und erhält von der Famosa AG die Benzinkosten voll ersetzt. Kann er auch während seiner Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf den Wagen und die Benzinkosten erheben?
7.
Das gesamte Personal von Famosa AG beschliesst in einer Versammlung, die Gewerkschaft UNIA anzufragen, ob sie sich einem von UNIA mit COOP bestehenden GAV für das Verkaufspersonal anschliessen können. Wie wird UNIA antworten resp. was kann die Gewerkschaft vorschlagen?
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